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Vorhaben Änderungsantrag gem. § 16 BImSchG: Antrag auf Typenwechsle zum Typ Enercon 
E-175 EP5 mit 162 m Nabenhöhe und 6.000 kW Nennleistung (WEA D03) 
 

 

 
Antragsteller Brockmann neue Energien GmbH & Co. KG, Eggering 66, 33184 Altenbeken 
  
Grundstück Borchen - Dörenhagen, Feldflur 
  
Gemarkung Dörenhagen   
Flur 4  
Flurstück 94 
  

 
 

G E N E H M I G U N G S B E S C H E I D 
 

Änderungsgenehmigung gem. § 16 BImSchG  
zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage  

des Typs Enercon E-175 EP 5  
 

I. TENOR 
 
Mit Genehmigungsbescheid vom 14.12.2022, Az. 41496-16-600 wurde der Brockmann neue Energien GmbH 

& Co. KG gemäß §§ 4 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und 

zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-126 EP4 in Borchen - Dörenhagen erteilt.  

 
Entsprechend des Antrages vom 13.09.2023, hier eingegangen am 14.09.2023 
wird aufgrund der §§ 16 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz in Verbindung 
mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV 
die   
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durch Typenwechsel vom Typ Enercon E-126 EP4 zum Typ Enercon E-175 EP5 erteilt. 
 
Gegenstand dieser Genehmigung: 
 
Die Errichtung und der Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-175 EP 5 mit einer Nabenhöhe 
von 162 m, einem Rotordurchmesser von 175 m sowie einer Nennleistung von 6.000 kW (WEA D03) in Bor-
chen - Dörenhagen.   
 
 
Standort der Windenergieanlage:  
 

Anlage Gemeinde Gemarkung Flur(e) Flurstück(e) East / North  

WEA D03 Borchen Dörenhagen 4 94 32.488.777 / 5.721.327 

 
 
Genehmigter Umfang der Anlage und ihres Betriebes:  
 

Anlage Typ Leistung / Modus Betriebszeit 

WEA D03 Enercon E-175 EP5  
6.000 kW 06:00 bis 22:00 Uhr 

Modus BM NR 8 22:00 bis 06:00 Uhr  

 
 
Soweit mit diesem Bescheid keine anderslautenden Festsetzungen und Nebenbestimmungen festge-

schrieben werden, behalten die Bestimmungen des Genehmigungsbescheids vom 14.12.2022, Az. 41496-

16-600 ihre Gültigkeit.  

 
Die Änderungsgenehmigung wird neben den vorgenannten Bestimmungen zu deren Inhalt und Umfang 
nach Maßgabe der folgenden Abschnitte dieses Genehmigungsbescheides erteilt: 
 

I.  Tenor 
II. Anlagedaten 
III.  Inhalts- und Nebenbestimmungen  
IV.  Begründung  
V.  Verwaltungsgebühr 
VI.  Rechtsbehelfsbelehrung 
VII.  Hinweise 
VIII. Anlagen 
 1. Auflistung der Antragsunterlagen 
 2. Verzeichnis der Rechtsquellen 
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II. ANLAGEDATEN 
 
Die Windenergieanlage wird einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und Nebeneinrichtungen im Sinne 
des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV in folgendem Umfang genehmigt:  
 

Typenbezeichnung Enercon E-175 EP5 
Nennleistung 6.000 kW 
Rotordurchmesser 175 m  
Nabenhöhe 162 m  
Gesamthöhe 249,50 m  
Turmbauart Hybridturm   

 
 

III. INHALTS- UND NEBENBESTIMMUNGEN  
 
Um die Erfüllung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen, werden ne-
ben den in Abschnitt I. – Tenor - aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang der Genehmigung 
zusätzlich die nachstehenden Nebenbestimmungen gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG festgesetzt:  
 
 

A. Befristung  
 
Die Genehmigung erlischt nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, wenn nicht innerhalb von drei Jahren des auf die 
Bekanntgabe dieses Bescheides folgenden Tages mit dem Betrieb der genehmigten Anlagen begonnen 
wurde. Im Falle der Anfechtung der Genehmigung durch Dritte wird die Frist nach Satz 1 unterbrochen und 
beginnt mit der Bestandskraft der Änderungsgenehmigung neu zu laufen.   
 
 

B. Bedingungen  
 
Baurechtliche Bedingungen   

 
1. Rückbauverpflichtung 

Der Antragsteller wird verpflichtet, das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nutzung 
zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu beseitigen (§ 35 Abs. 5 BauGB). Dies gilt auch für Rechts-
nachfolger. 
 
Mit der Errichtung der Anlage darf erst begonnen werden, wenn zur Sicherung des Rückbaus der An-
lage eine Sicherheitsleistung in Höhe von 
 
      225.000,00 € 

(zweihundertfünfundzwanzigtausend Euro) 
 

zugunsten des Kreises Paderborn erbracht und schriftlich bestätigt worden ist. 
 
Die Sicherheitsleistung soll in Form einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bürgschaft einer deut-
schen Bank oder Sparkasse zugunsten des Kreises Paderborn, Aldegreverstraße 10 - 14, 33102 
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Paderborn, erbracht werden. 
Die Sicherheitsleistung muss die Anlage unter Nennung der East- und Northwerte nach ETRS 89/UTM 
beschreiben. 
Ersatzweise kann auch ein Sparbuch mit einer Einlage von 225.000,00 € vorgelegt werden. 
 
Über die Freigabe der Sicherheitsleistung nach der endgültigen Aufgabe der Nutzung der Anlage ent-
scheidet die Genehmigungs- / Überwachungsbehörde.  

 
2.  Die am Standort vorhandenen Bodenkennwerte sind für den jeweiligen Gründungsbereich zu ermitteln 

und spätestens vier Wochen vor Baubeginn durch ein Bodengutachten zu bestätigen (s. auch Typenprüf-
bericht). Vor Beginn der Fundamentierungsarbeiten ist darüber hinaus ein abschließender Bericht zur 
Freigabe der Baugrube durch den Bodengutachter vorzulegen (Baugrubensohlenabnahme).  

 
Hinweis:  
Es wird darauf verwiesen, dass es sich bei dem Vorhaben nach DIN 1054 bzw. DIN EN 1997-1 bei dem 
antragsgegenständigen Vorhaben um ein Bauwerk der geotechnischen Kategorie 3 (GK 3) handelt. Die 
Baugrundgutachten sind entsprechend der Anforderungen für Bauwerke dieser Kategorie zu erstellen.  

 
 

Bedingungen aus dem Natur- und Landschaftsschutz  
 
3. Ersatzgeld 

 
Für den durch die Baumaßnahme verursachten Eingriff in Natur und Landschaft ist bis drei Tage vor 
Baubeginn ein Ersatzgeld in Höhe von 78.322,59 € unter Angabe des Verwendungszweckes „Ersatzgeld 
61-24-20008“ auf eines der auf der ersten Seite genannten Konten der Kreiskasse Paderborn zu zahlen. 

 
 

C. Erschließung  
 
Von einer gesicherten verkehrlichen öffentlichen Erschließung der Baugrundstücke kann planungsrechtlich 
ausgegangen werden.  
 
 
 

D. Auflagenvorbehalt 
 
Der Kreis Paderborn behält sich vor, sich aus den Stellungnahmen der Gutachten gem. DIBt 2012-Richtlinie 
Nr. 3 Buchst. I Nr. 1-5 ergebende Auflagen als baurechtliche Nebenbestimmung in den genehmigungsbe-
scheid mit aufzunehmen, um nachträglich auf diese Stellungnahmen eingehen zu können. 
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E. Auflagen 
 
Auflagen des Kreises Paderborn  
 
Immissionsbegrenzung - Schallleistungsbegrenzung der Windenergieanlage  
 
Schallleistungsbeschränkung zur Nachtzeit 

 
1. Die nachfolgend aufgeführte Windenergieanlage Enercon E-175 EP5 mit 162 m NH ist zur Nachtzeit von 

22:00-06:00 Uhr entsprechend der Schallimmissionsprognose der reko GmbH & Co. KG  vom 31.05.2023 
im Zusammenhang mit der Herstellerangabe ENERCON Dokument Nr. D02772023/2.0 –de vom 
19.04.2023 Betriebsmodus BM NR8 mit den hier festgelegten Leistungsdaten zu betreiben. Zur Kenn-
zeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungskonformen Betriebs gelten fol-
gende Werte:  

 

 
 

Mode BM NR 8 63

[Hz]

125

[Hz]

250

[Hz]

500

[Hz]

1000

[Hz]

2000

[Hz]

4000

[Hz]

8000

[Hz]

σR

[dB]

σP

[dB]

σProg

[dB]

LW,Okt [dB(A)] 79,5 85,0 91,0 94,0 94,1 89,9 80,8 64,6 0,5 1,2 1,0

Le,max,Okt [dB(A)] 81,2 86,7 92,7 95,7 95,8 91,6 82,5 66,3

Lo,Okt [dB(A)] 81,7 87,2 93,2 96,2 96,3 92,1 83,0 66,8

ENERCON E-175 EP5  / WEA D03

 
 

LW,Okt = Oktavpegel aus dem zugehörigen Vermessungsbericht 
Le,max,Okt = maximal zulässiger Oktavschallleistungspegel 
Lo,Okt = Oktavpegel einschließlich aller Zuschläge für den oberen Vertrauensbereich 
σR, σP, σProg = berücksichtigte Unsicherheiten für Vermessung, Standardabweichung und das 

Prognosemodell 
 
Die Werte der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des geneh-
migungskonformen Betriebs inklusive aller erforderlichen Zuschläge zur Berücksichtigung von Unsicher-
heiten dar und dürfen nicht überschritten werden. Sie gelten somit auch als Vorbelastung für nachfol-
gende Anlagen. 
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Aufschiebung des Nachtbetriebs  
 

2. Die Windenergieanlage ist solange während der Nachtzeit von 22:00 - 6:00 Uhr außer Betrieb zu setzen, 
bis das Schallverhalten des WEA-Typ ENERCON E-175 EP5 durch eine FGW-konforme Vermessung an 
der beantragten Windenergieanlage selbst oder einer anderen Windenergieanlage gleichen Typs belegt 
wird. Es ist nachzuweisen, dass die im Wind-BIN des höchsten gemessenen Summenschallleistungspe-
gels vermessenen Oktavschallleistungspegel zuzüglich des 90%-Konfidenzintervalls der Gesamtunsi-
cherheit aus Vermessung, Serienstreuung und Prognosemodell (Lo,Okt,Vermessung) die v.g. Werte der 
obere Vertrauensbereichsgrenze Lo,Okt nicht überschreiten. Werden nicht alle Werte Lo,Okt eingehal-
ten, kann der Nachweis für die Aufnahme des Nachtbetriebs über die Durchführung einer erneuten 
Ausbreitungsrechnung für die betroffene einzelne WEA erbracht werden. Diese Kontrollrechnung ist mit 
dem identischen Ausbreitungsmodell einschließlich der Immissionsaufpunktmodellierung durchzufüh-
ren, wie es in der Schallprognose der reko GmbH &Co. KG  vom 31.05.2023 im Zusammenhang mit der 
Herstellerangabe ENERCON Dokument Nr. D02772024/2.0 –de vom 19.04.2023 Betriebsmodus BM NR8 
mit den hier festgelegten Leistungsdaten abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die oberen Vertrauens-
bereichsgrenzen der vermessenen Oktavschalleistungspegel Lo,Okt,Vermessung des Wind-BINs mit 
dem höchsten gemessen Summenschallleistungspegel anzusetzen. Der Nachweis für die Aufnahme des 
Nachtbetriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten Teilimmissionswerte der betroffenen ein-
zelnen WEA die für sie in der Schallprognose der  reko GmbH &Co. KG  vom 31.05.2023 im Zusammen-
hang mit der Herstellerangabe ENERCON Dokument Nr. D02772024/2.0 –de vom 19.04.2023 Betriebs-
modus BM NR8 mit den hier festgelegten Leistungsdatenermittelten und unter Anhang Seite 29ff ge-
nannten  Teilimmissionspegel nicht überschreiten. 
Der Nachtbetrieb ist nach positivem Nachweis und Freigabe durch die Immissionsschutzbehörde in dem 
Betriebsmodus mit der zugehörigen maximalen Leistung und Drehzahl zulässig, der dem vorgelegten 
schalltechnischen Nachweis zu Grund liegt. 

 
Wird das o.g. Schallverhalten durch einen FGW konformen Messbericht an der eigenen Anlage oder 
durch einen zusammenfassenden Messbericht aus mindestens 3 Einzelmessungen nachgewiesen, ent-
fällt die nachfolgende aufgeführte Auflage zur Durchführung einer separaten Abnahmemessung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Einzelfall auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Messung nach § 
26 BImSchG angeordnet werden kann um den genehmigungskonformen Nachbetrieb gemäß Auflage 4 
zu überprüfen. 

 
Abnahmemessung 

 
3. Für die WEA ist der genehmigungskonforme Nachtbetrieb entsprechenden den Nebenbestimmungen 

durch eine FGW-konforme Abnahmemessung eines anerkannten Sachverständigen nach §§ 26, 28 BIm-
SchG, der nachweislich Erfahrungen mit der Messung von Windenergieanlagen hat, nachzuweisen. Spä-
testens einen Monat nach Inbetriebnahme ist dem Kreis Paderborn eine Kopie der Auftragsbestätigung 
für die Messungen zu übersenden. Vor Durchführung der Messungen ist das Messkonzept mit dem Um-
weltamt des Kreises Paderborn abzustimmen. Nach Abschluss der Messungen ist dem Umweltamt des 
Kreises Paderborn ein Exemplar des Messberichts sowie der ggf. erforderlichen Kontrollrechnung vor-
zulegen. 
Die Abnahmemessung ist innerhalb von 15 Monaten nach Inbetriebnahme der WEA durchzuführen. Die 
Abnahmemessung kann mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde ausgesetzt werden, wenn im glei-
chen Zeitraum ein zusammenfassender FGW konformer Bericht vorgelegt wird in dem das Schallverhal-
ten aus Messungen an mindestens 3 einzelnen Anlagen ermittelt wurde. 
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Genehmigungskonformer Nachtbetrieb 
 

4. Im Rahmen einer messtechnischen Überprüfung ist der Nachwies eines genehmigungskonformen Be-
triebs dann erbracht, wenn der messtechnisch bestimmte Oktavschalleistungspegel des Wind-BINs mit 
dem höchsten gemessenen Summenschallleistungspegel der Messung die v.g. Le,max,Okt Werte nicht 
überschreitet. Werden nicht alle Le,max,Okt Werte eingehalten, kann der Nachweis des genehmigungskon-
formen Betriebs über die Durchführung einer erneuten Ausbreitungsrechnung für die betroffene ein-
zelnen WEA erbracht werden. Diese Kontrollrechnung ist mit dem identischen Ausbreitungsmodell ein-
schließlich der Immissionsaufpunktmodellierung durchzuführen, wie es in der Schallprognose der reko 
GmbH &Co. KG  vom 31.05.2023 im Zusammenhang mit der Herstellerangabe ENERCON Dokument Nr. 
D02772024/2.0 –de vom 19.04.2023 Betriebsmodus BM NR8 mit den hier festgelegten Leistungsdaten 
abgebildet ist. Als Eingangsdaten sind die gemessenen Oktavschallleistungspegel des WIND-BINs mit 
dem höchsten gemessenen Summenschallleistungspegels der Messunsicherheit anzusetzen. Der Nach-
weis des genehmigungskonformen Betriebs gilt dann als erbracht, wenn die so ermittelten Vergleichs-
werte der betroffenen einzelnen WEA die für sie in Anhang Seite 37f der Schallprognose aufgelisteten 
Vergleichswerte nicht überschreitet. 
 

 
Immissionsbegrenzung – Schattenwurf der Windenergieanlage  
 
5. Die Schattenwurfprognose der reko GmbH & Co. KG vom 30.05.2023 weist für die relevanten Immissi-

onsaufpunkte 
 
IP AD Grundweg 5, Grundsteinheim 
 
in der Gesamtbelastung eine Überschreitung der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a bzw. 30 
Min./d (worst case) aus. 
 
Es muss durch eine geeignete Abschalteinrichtung überprüfbar und nachweisbar sichergestellt werden, 
dass an den v.g. Immissionsaufpunkten durch die beantragte Windenergieanlage eine Überschreitung 
der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a und 30 Min./d (worst case) ausgeschlossen wird.  
 

6. Die Windenergieanlage muss mit einer geeigneten Schattenwurfabschaltung ausgerüstet werden, wel-
che die Abschaltung der Windenergieanlagen steuert.  
 

7. Vor Inbetriebnahme ist vom Hersteller der Anlage eine Fachunternehmererklärung vorzulegen, wonach 
ersichtlich ist, wie die Abschaltung bei Schattenwurf bezogen auf den jeweiligen Immissionsaufpunkt 
maschinentechnisch gesteuert wird und somit die vorher genannten Nebenbestimmungen eingehalten 
werden. 
 

8. Die ermittelten Daten zu Abschalt- und Beschattungszeiträumen müssen von der/den Abschaltein-
heit/en für jede Windenergieanlage für jeden Immissionsaufpunkt registriert werden. Ebenfalls sind 
technische Störungen des Schattenwurfmoduls und des Strahlungssensors zu registrieren. Bei Abschalt-
automatiken, die keine meteorologischen Parameter berücksichtigen, entfällt die Pflicht zur Registrie-
rung der realen Beschattungsdauer. Die registrierten Daten sind drei Jahre aufzubewahren und auf Ver-
langen dem Landrat des Kreises Paderborn vorzulegen. 
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9. Bei einer technischen Störung des Schattenwurfmoduls oder des Strahlungssensors sind alle betroffe-
nen WEA innerhalb des im Schattenwurfgutachten ermittelten worst case-Beschattungszeitraums der 
in Auflage 5 aufgelisteten Immissionspunkte unverzüglich manuell oder durch Zeitschaltuhr außer Be-
trieb zu nehmen, bis die Funktionsfähigkeit der Abschalteinrichtung insgesamt wieder sichergestellt ist. 
Zwischen der Störung der Abschalteinrichtung und der Außerbetriebnahme der WEA aufgetretener 
Schattenwurf ist der aufsummierten realen Jahresbeschattungsdauer hinzuzurechnen. 
 

10. An den Immissionsaufpunkten müssen alle für die Programmierung der Abschalteinrichtungen erfor-
derlichen Parameter exakt ermittelt werden. Die Koordinaten und berechneten Zeiten der Schatten-
wurfprognose geben keine ausreichende Genauigkeit für die Programmierung. 
 

 
Auflagen aus dem Baurecht  
 
11. Bis spätestens vier Wochen vor Baubeginn ist dem Amt für Bauen und Wohnen des Kreises Paderborn 

gemäß 8 68 Abs. 2 Ziffer 2 BauO NRW 2018 ein Prüfbericht von einem staatlich anerkannten Sachver-
ständigen für die Prüfung der Standsicherheit im Sinne des 5 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 BauO NRW 
2018 vorzulegen aus dem hervorgeht, dass der Standsicherheitsnachweis, das Turbulenzgutachten und 
das Bodengutachten nach erfolgter Plausibilitätsprüfung und Prüfung auf Vollständigkeit anerkannt 
wurde und dieser die Konformität der genannten Bauvorlagen zu dem zu errichtenden Vorhaben erklärt 
hat. 
 
Hinweis: 
Ich weise darauf hin, dass Abweichungen zu einer Antragspflicht gem. 15 bzw. 16 BImSchG, sowie zu 
dem Erfordernis einer nachträglichen Baugenehmigung führen können.  
 

12. Die Bauausführung ist durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung der Standsi-
cherheit zu überwachen. Vor Inbetriebnahme ist dem Amt für Bauen und Wohnen des Kreises Pader-
born eine mängelfreie Bescheinigung vorzulegen, aus der hervorgeht, dass alle Nebenbestimmungen, 
die sich aus dem Bescheid ergeben, eingehalten werden (Auflagenvollzug). Die gesamte Bauausführung 
des antragsgegenständigen Vorhabens ist durch eine/einen staatlich anerkannten Sachverständige(n) 
für die Prüfung der Standsicherheit zu überwachen. Hierzu gehört insbesondere, dass die Fundament-
bewehrung vor dem Betonieren einer Abnahmeprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverstän-
digen für die Prüfung der Standsicherheit zu unterziehen ist. Die Termine für die Bewehrungsabnahme 
sind rechtzeitig vor Ausführung der Arbeiten mit dem Prüfingenieur zu vereinbaren. Die erforderlichen 
statischen Unterlagen sind an der Baustelle vorzuhalten. Die Prüfberichte zur Bewehrungsabnahme sind 
bei der Fertigabnahme vorzulegen (§ 83 Abs. 2 BauO NRW). 
 

13. Zwischen dem Antragsteller und der Gemeinde Borchen sind vor der Nutzung des städtischen Wege-
netzes entsprechende Wegenutzungsverträge abzuschließen, da es sich um eine Sondernutzung im 
Sinne des § 18 Straßen- und Wegegesetzes (StrWG NRW) handelt.  

 
14. Vor Baubeginn sind dem Amt für Bauen und Wohnen des Kreises Paderborn die Namen der Bauleiterin 

oder des Bauleiters und der Fachbauleiterin oder Fachbauleiters und während der Bauausführung einen 
Wechsel dieser Personen mitzuteilen (§ 56 BauO NRW 2018). 

 
15. Folgende Nachweise und Bescheinigungen sind dem Kreis Paderborn zur abschließenden Fertigstellung 

des Vorhabens vorzulegen: 
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a) Konformitätsbescheinigung, aus der hervorgeht, dass die errichtete Anlage mit der begutachteten 
und der Typenprüfung zugrunde liegenden Anlage identisch ist. 
 
b) Amtlicher Einmessnachweis mit Ausweisung der Gesamthöhe über NHN, der Grenzabstände und ein-
schließlich der Angabe der Standortkoordinaten als Nachweis, dass die Anlage an den genehmigten 
Standort errichtet wurde. 
 
c) Nachweis über die durchgeführten Bewehrungsabnahmen durch einen zugelassenen Prüfingenieur 
für Baustatik. 
 
d) Mängelfreies Inbetriebnahmeprotokoll. 
 
e) Herstellerbescheinigung über den Einbau und die vollumfängliche Funktionsfähigkeit des Eiserken-
nungssystems mit Ausweisung der eingestellten Parameter.  
 
f) Mängelfreie TÜV-Abnahmebescheinigung des Serviceliftes/Aufzugsystems 
 
g) Konformitätsbestätigung der installierten Rotorblätter.  
 
h) Für weitere vorzulegende Unterlagen wird u.a. auf Ziffer 11 verwiesen.  
 

 
Turbulenzen 

 
16. a)  Das Gutachten zur Standorteignung nach DIBt 2012 am Standort Dörenhagen mit der Referenznum-

mer I17-SE-2023-195, Revision 01, erstellt von der I17-Wind GmbH & Co. KG, 38 Seiten, am 23.01.2024  
(Turbulenzgutachten), ist mit allen darin enthaltenen Auflagen, Prüfbemerkungen und Hinweisen sowie 
den relevanten sektoriellen Betriebsbeschränkungen, Gegenstand der Genehmigung. 
 

Brandschutz 
 
17. Das Brandschutzkonzept mit BV-Nr. E-175EP5/162/HAT/NRW, Index A, 24 Seiten vom 08.09.2023, auf-

gestellt von Frau Dipl.-lng. Monika Tegtmeier ist Bestandteil der Baugenehmigung. Die aus diesem Kon-
zept hervorgehenden brandschutztechnischen Auflagen, Hinweise, Anforderungen und Brandschutz-
maßnahmen sind umzusetzen und einzuhalten. 
 
Hinweis:  

  Jede Abweichung oder Ergänzung von den Vorgaben des genannten Brandschutzkonzeptes bedarf einer      
  zusätzlichen Baugenehmigung.  
 

18.   Zur eindeutigen Identifizierung der WEA, ist die Anlage mit der Kennzeichnung für Rettungspunkte der 
Feuer- und Rettungsleitstelle des Kreises Paderborn zu kennzeichnen. Einzelheiten sind mit der zustän-
digen Brandschutzdienststelle abzustimmen (§14 BauO NRW 2018). 
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Eiserkennungssystem und Eiswurf/Eisfall 
  
19.   Das Gutachten zur Bewertung der Funktionalität von Eiserkennungssystemen: Eisansatzerkennung nach 

dem Enercon-Kennlinienverfahren, mit der TÜV NORD Bericht-Nr.: 8111 7247373 D Rev. 2, erstellt von 
der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG, 22 Seiten, am 28.02.2022 ist Bestandteil der Genehmigung. Alle 
in diesem Gutachten ausgewiesenen Empfehlungen, Anforderungen unter denen das Gutachten für 
Windenergieanlagen gültig ist und Auflagen sind zu berücksichtigen und als Auflagen umzusetzen.  
  

20.   Das Gutachten zu Risiken durch Eiswurf und Eisfall am Standort Dörenhagen mit der Referenz-Nummer 
2023-WND-RB-049-R1, erstellt von der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG, am 23.03.2023, 21 Seiten 
(standortspezifische Risikoanalyse) ist Bestandteil der Genehmigung. Alle in diesem Gutachten ausge-
wiesenen Auflagen und Empfehlungen insbesondere hinsichtlich der Maßnahmen zur Risikominderung 
sind zu berücksichtigen und als Auflagen umzusetzen. 

 
21.   Die Windenergieanlage ist mit einem durch eine entsprechend autorisierte Sachverständigenstelle zer-

tifizierten Eiserkennungssystem auszustatten, welches dem Stand der Technik entspricht. Der Einbau 
und die Funktionsfähigkeit des Eiserkennungssystems sind durch den Hersteller der Windenergieanlage 
vor Inbetriebnahme nachzuweisen. Das Eiserkennungssystem muss dabei geeignet und dauerhaft so 
eingestellt sein, dass die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch Eisabwurf ausgeschlossen wer-
den kann.  

 Dies beinhaltet u.a. 

• die Einstellung der Detektionszeit des Eiserkennungssystems gem. der Vorgaben des genannten 
Gutachtens auf einen so niedrigen Grenzwert, mit dem sichergestellt werden kann, dass die 
Windenergieanlage abschaltet, bevor es zum Aufbau einer kritischen Eisdicke an Teilen der 
Windenergieanlage kommen kann.  

• dass die Wiederinbetriebnahme nach Stillstand der Windenergieanlage nur manuell durch eine 
entsprechend autorisierte, geschulte und hinsichtlich der möglichen Gefährdung sensibilisierte 
Person vor Ort nach Feststellung der Eisfreiheit der Windenergieanlage erfolgen darf. Dies gilt 
auch für die Wiederinbetriebnahme nach Stillstand der Windenergieanlage aus anderen Grün-
den (Fehler, zu geringe Windgeschwindigkeiten, sektorielle Abschaltregelungen etc.), sofern 
während des Stillstandes Vereisungsbedingungen vorliegen. Hiervon abweichende Wiederinbe-
triebnahmeoptionen sind ohne behördliche Zustimmung unzulässig. 

• dass etwaige Leistungsbegrenzungen oder Blattwinkelverstellungen das Eisansatzerken-
nungssystem in seiner Funktionsfähigkeit nicht einschränken dürfen.  

 Durch einen Sachverständigen ist zu bestätigen, dass die o.g. Punkte erfüllt sind und dass das Eiserken-
nungssystem, insbesondere hinsichtlich der korrekten Einstellung der Schwellwerte/Detektionszeit und 
Parameter auf die Anlage gemäß den Vorgaben des genannten Gutachtens eingestellt wurde und sicher-
heitstechnisch funktioniert. 

 
 
Natur- und Landschaftsrecht 
 
22. Die Auflage Nr. 56 Bauausführung bleibt unverändert bestehen. 
 
23. Die Auflage Nr. 57 Gestaltung des Mastfußbereiches bleibt unverändert bestehen. 
 
24. Die Auflagen Nr. 58 bis 62 Antikollisionssystem entfallen. 
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25. Die Auflagen Nr. 63 bis 65 Abschaltalgorithmus für kollisionsgefährdete WEA-empfindliche Fledermaus-
arten bleiben unverändert bestehen. 

 
26. Die Auflagen Nr. 66 bis 70 Gondelmonitoring bleiben unverändert bestehen. 

 
Abschaltung der Windenergieanlage bei landwirtschaftlichen Nutzungsereignissen 

 
27. Die Windenergieanlage ist im Falle der Grünlandmahd und Ernte von Feldfrüchten sowie des Pflügens 

und der pfluglosen Bodenbearbeitung zwischen 01.04. und 30.09. auf Flächen, die in weniger als 250 
Metern Entfernung vom Mastfußmittelpunkt der Windenergieanlage gelegen sind, vorübergehend ab-
zuschalten. Die Abschaltmaßnahmen erfolgen von Beginn des Bewirtschaftungsereignisses bis mindes-
tens 24 Stunden nach Beendigung des Bewirtschaftungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang bis Son-
nenuntergang. Dies betrifft die Flurstücke 94 in der Flur 4 der Gemarkung Dörenhagen. 

  
28. Der Betreiber der Windenergieanlage hat die zur Erfüllung der Auflage notwendigen vertraglichen Ver-

einbarungen mit den Eigentümern und Bewirtschaftern der o.g. Flurstücke zu treffen.   
  

29. Die Betriebs- und Abschaltzeiten sind über die Betriebsdatenregistrierung der Windenergieanlage zu 
erfassen, mindestens ein Jahr lang aufzubewahren und auf Verlangen der unteren Naturschutz-behörde 
vorzulegen.  
  

 
Bodenschutz, Wasser- und Abfallrecht  
 
Auflagen der Unteren Wasserbehörde 
 
30. Die Sicherheitseinrichtungen der Anlagen gegen den Austritt von wassergefährdenden Stoffen sind im 

Zuge der regelmäßigen Wartung der Anlagen einer Kontrolle zu unterziehen. Das Ergebnis ist zu proto-
kollieren und auf Verlangen der zuständigen Wasserbehörde vorzulegen. 
 

31. Sind die Betankung und Wartung von Fahrzeugen und Maschinen auf der Baustelle erforderlich, müssen 
mobile Rückhalteeinrichtungen (z. B. Auffangwannen) und Bindemittel (z. B. Ölbindemittel, Ölbindev-
lies) zum Auffangen und Aufnehmen potentiell austretender wassergefährdender Stoffe vor Ort vorge-
halten werden. Etwaige Austritte von wassergefährdenden Stoffen sind sofort zu unterbinden. Anfal-
lende Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 

32. Die bei der Errichtung der Anlagen und der Wartung eingesetzten Maschinen und Geräte sind vor, wäh-

rend und nach Durchführung des Vorhabens einer Prüfung im Hinblick auf den Austritt von wasserge-

fährdenden Stoffen (Öle, Kühlflüssigkeiten o. ä.) zu unterziehen. Etwaige Austritte von wassergefähr-

denden Stoffen sind sofort zu unterbinden. Anfallende Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 

Auflagen der unteren Bodenschutzbehörde 
 
33. Bei allen Arbeiten die auf den Boden einwirken sind folgende Grundsätze zu beachten:  

- Schutz des Bodens vor Verdichtung und daraus resultierender Vernässung,  
- Schutz des Bodens vor Einträgen von Schadstoffen und unerwünschten Fremdstoffen (Verschmut-

zung) und  
- Schutz des Bodens vor Erosion  
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34. Sowohl beim Abtrag als auch bei der Zwischenlagerung ist auf einen schonenden Umgang mit dem Bo-

den, insbesondere dem Oberboden, zu achten. 
 

35. Beim Abtragen und Lagern ist eine Vermischung von Oberboden mit Unterboden zu vermeiden.  
 

36. Nach dem Rückbau der in Anspruch genommenen Flächen, wie Fundament-, Kranstell-, Montage- und 
Verkehrsflächen, sind die ursprünglichen Bodenverhältnisse wiederherzustellen. Hinsichtlich der quali-
tativen Anforderungen an die wiederherzustellenden Bodenschichten ist der Ausgangszustand, d.h. die 
Beschaffenheit des ursprünglich vor der Errichtung der o.g. Flächen und Zufahrten vorhandenen Bo-
dens, zu berücksichtigen. Die bodenschutzrechtlichen Anforderungen an Böden bei einer landwirt-
schaftlichen Folgenutzung sind zu beachten. Baubedingte Verdichtungen sind nach Abschluss der Bau-
maßnahme bzw. im Rahmen der Rückbaumaßnahmen durch eine Tiefenlockerung wieder zu beseitigen. 

 
Auflagen der Abfallwirtschaftsbehörde  
 
37. Gem. § 2a Abs. 3 LKrWG ist bei Bau- und Abbruchmaßnahmen mit einem zu erwartenden Anfall von 

Bau- und Abbruchabfällen einschließlich Bodenmaterial von insgesamt mehr als 500 m3 der Anfall und 
geplante Verbleib von Abfällen bereits im Vorfeld in einem Entsorgungskonzept zu dokumentieren. Das 
Entsorgungskonzept kann als ausfüllbares pdf-Dokument auch auf der Internetseite des LANUV herun-
tergeladen werden: https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/abfall/abfallstroeme/bau-und-abbruchabfa-
elle-1/entsorgungskonzept-gem-2a-3-lkrwg 
 

38. Das Entsorgungskonzept ist dem Kreis Paderborn als zuständigen Abfallwirtschaftsbehörde auf Verlan-
gen vorzulegen. 

 
39. Verwertbare Bauabfälle Bodenaushub, Bauschutt, Verpackungen, Holz, Glas, Metalle etc.) sind vom 

Zeitpunkt ihrer Entstehung an getrennt zu halten, soweit dies für ihre ordnungsgemäße Verwertung 
erforderlich ist. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Verpflichtung ist insbesondere der bauausfüh-
rende Unternehmer bzw. die bauausführende Person. Die Getrennthaltungs- und Verwertungspflichten 
der Gewerbeabfallverordnung sind entsprechend zu beachten.  
 

40. Schadstoffhaltige Abfälle (Lacke, Lösungsmittel, sonstige Bauchemikalien etc.) müssen vom Zeitpunkt 
ihrer Entstehung getrennt gehalten werden. Die schadstoffhaltigen Abfälle sind einer gesonderten Ent-
sorgung zuzuführen. 
 

41. Der Einbau von Bauschutt/Recyclingbauschutt oder andere mineralischen Abfälle (z. B. als Wege- und 
Untergrundbefestigung), in offener Bauweise bzw. unter wasserdurchlässigen Deckschichten ist nicht 
zulässig.  
 

42. Zur Geländeanfüllung darf nur unbelasteter Bodenaushub ohne Fremdstoffe oder natürliches Gestein 
verwendet werden. Die Art, Qualität und Herkunft des Bodenaushubes und die Anlieferungsmengen 
sind in geeigneter Weise zu dokumentieren. 
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Auflagen der Bezirksregierung Münster – zivile Luftüberwachung  
 
43. Da die Windenergieanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden muss, 

ist der Bezirksregierung Münster der Baubeginn unaufgefordert rechtzeitig unter Angabe des Aktenzei-
chens 26.01.01.07 Nr. 291-23 bekanntzugeben. Dabei sind folgende endgültige Veröffentlichungsdaten 
für die Anlage anzugeben:  

 
1. Mindestens 6 Wochen vor Baubeginn dieses Datum und 
2.  Spätestens 4 Wochen nach Errichtung sind die endgültigen Vermessungsdaten zu übermit-

teln, um die Vergabe der ENR-Nr. und die endgültige Veröffentlichung in die Wege leiten zu 
können.  

 
Diese Meldung der endgültigen Daten umfasst dann die folgenden Details:  
a) DFS-Bearbeitungsnummer  
b) Name des Standorts 
c) Art des Luftfahrthindernisses  
d) Geogr. Standortkoordinaten (Grad, Min., Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoid (Bessel, 

Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen)) 
e) Höhe der Bauwerksspitze (m ü. Grund) 
f) Höhe der Bauwerksspitze (m ü. NN, Höhensystem: DHHN 92) 
g) Art der Kennzeichnung (Beschreibung). 

 
 
Auflagen des Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  
 
44. Der Baubeginn und die Fertigstellung sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr, Infra I 3, per Mail (baiudbwtoeb@bundeswehr.org) unter Angabe des Zei-
chens III-1743-23-BIA mit den endgültigen Daten: Art des Hindernisses, Standort mit geographischen 
Koordinaten in WGS 84, Höhe über der Erdoberfläche, Gesamthöhe über NN anzuzeigen.  

 
 
 
 

IV. BEGRÜNDUNG  
 
Antragsgegenstand und Verfahrensablauf  
 
Mit Genehmigungsbescheid vom 14.12.2022, Az. 41496-16-600 wurde der Brockmann neue Energien GmbH 
& Co. KG gemäß §§ 4 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-126 EP4 mit einer Nabenhöhe von 158,95 m, einem 
Rotordurchmesser von 127 m und einer Nennleistung von 4.200 kW in Borchen – Dörenhagen erteilt.  
 
Mit Antrag vom 13.09.2023, hier eingegangen am 14.09.2023, hat die Brockmann neue Energien GmbH & 
Co. KG die Änderung der Genehmigung durch Typenwechsel beantragt. Nun Wird die Genehmigung zur Er-
richtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs Enercon E-175 EP5 mit einer Nabenhöhe von 
162 m, einem Rotordurchmesser von 175 m und einer Nennleistung von 6.000 kW (WEA D03) beantragt.  
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Dieses Vorhaben ist nach § 16 BImSchG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und Nr. 1.6.2 des 
Anhangs zur 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Zuständig für die Entscheidung 
ist nach § 1 Abs. 3 ZustVU der Kreis Paderborn als untere Umweltschutzbehörde.  
 
Zusammen mit den Antragsunterlagen wurde am 14.09.2023 für die gemeinsam eingereichten Aktenzeichen 
41704-23-600, 41706-23-600 und 41708-23-600 eine UVP Deltaprüfung für das geplante Windenergievorha-
ben eingereicht. Die UVP zum Änderungsantrag gem. BImSchG wurde durch die BIOPLAN Landschafts- und 
Umweltplanung Höxter PartG, August 2023 erstellt.  
Diese wurde geprüft und der Entfall der UVP-Vorprüfung wurde als zweckmäßig erachtet und die UVP-Pflicht 
damit festgestellt.   
 
Das Genehmigungsverfahren wurde nach den Bestimmungen des § 10 BImSchG in Verbindung mit den Vor-
schriften der 9. BImSchV durchgeführt.  
 
Das Vorhaben, Ort und Zeit der Auslegung der Antragsunterlagen sowie der vorgesehene Termin zur Erörte-
rung der Einwendungen wurden am 29.11.2023 entsprechend § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der 9. 
BImSchV und §§ 18 ff. UVPG im Amtsblatt des Kreises Paderborn, in den Tageszeitungen, die im Bereich des 
Untersuchungsgebiets verbreitet sind, im Internet auf der Internetseite des Kreises Paderborn sowie des 
UVP-Portals öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Antragsunterlagen haben danach in der Zeit vom 07.12.2023 bis einschließlich 08.01.2024 bei der Kreis-
verwaltung Paderborn und der Gemeinde Borchen zu jedermanns Einsicht ausgelegen. Zusätzlich waren die 
Antragsunterlagen während dieser Zeit im Internet auf der Homepage des Kreises Paderborn und im UVP-
Portal einsehbar. Während der Auslegung und bis einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist (bis ein-
schließlich 08.02.2024) konnten Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich, zur Niederschrift oder elekt-
ronisch bei der Gemeinde Borchen sowie beim Kreis Paderborn erhoben werden. Der Erörterungstermin 
wurde für den 20.03.2024 terminiert.  
 
Es wurden keine Einwendungen erhoben. Der Erörterungstermin wurde in Ausübung ihres Ermessens durch 
die Genehmigungsbehörde mit Bekanntmachung vom 06.03.2024 abgesagt.  
 
Der Antrag mit den zugehörigen Antragsunterlagen wurde den im Genehmigungsverfahren zu beteiligenden 
Fachbehörden zur fachlichen Prüfung und Stellungnahme zugeleitet, und zwar neben den Fachämtern des 
Kreises Paderborn  
 

▪ der Gemeinde Borchen als Trägerin der Planungshoheit,  
▪ der Bezirksregierung Detmold, Regionalinitiative Wind 
▪ der Bezirksregierung Münster,  
▪ dem Landesbetrieb Straßenbau NRW,  
▪ dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, sowie 
▪ der Bundesnetzagentur.  

 
Die beteiligten Fachbehörden haben den Antrag und die Unterlagen geprüft, es wurden keine grundsätzli-
chen Einwände gegen das Vorhaben erhoben, jedoch Nebenbestimmungen und Hinweise vorgeschlagen, die 
die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sicherstellen.  
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Befristung der Genehmigung  
 
In Ausübung des mir eingeräumten Ermessens habe ich mich für eine Befristung dieser Genehmigung ent-
schieden. Maßgeblich für diese grundsätzliche Entscheidung ist, dass eine bestehende Genehmigung von 
weiteren Projekten als Vorbelastung zu berücksichtigen ist und daher eine unbefristete und nicht ausge-
nutzte Genehmigung auf Dauer die Realisierung weiterer Projekte verhindern würde. Zudem war für diese 
Entscheidung die Überlegung maßgeblich, dass aufgrund des auch finanziellen Aufwandes für die Erstellung 
der Antragsunterlagen die ernsthafte Absicht, die Anlage auch tatsächlich zeitnah errichten zu wollen, anzu-
nehmen ist. Darüber hinaus lag dieser Entscheidung der Umstand zugrunde, dass Windenergieanlagen dem 
technischen Fortschritt unterliegen und es daher wahrscheinlich ist, dass die Anlage in der genehmigten Form 
auch nicht eine unbegrenzte Zeit auf dem Markt verfügbar sein wird.  
 
Der Zeitraum der Befristung auf drei Jahre ab Bekanntgabe der Genehmigung wurde in Anlehnung an die in 
der BauO NRW enthaltene Befristung gewählt. 
 
Die gewählte Befristung von drei Jahren ab Bekanntgabe der Genehmigung ist daher mehr als hinreichend. 
Der Zusatz, dass im Falle einer Anfechtung der Genehmigung durch Dritte die Frist unterbrochen wird und 
erst mit der Bestandskraft der Genehmigung neu zu laufen beginnt, mindert die wirtschaftlichen Risiken, die 
dem Antragsteller im Falle einer Klage durch Dritte entstehen würden. 
 
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass § 18 Abs. 3 BImSchG auf Antrag die Verlängerung der Frist aus wichtigem 
Grund ermöglicht und daher auch den Fällen, die nicht der Regel entsprechen, Rechnung getragen werden 
kann. Dabei ist es aufgrund der Relation des Umfangs eines Genehmigungsantrages zu einem aus einigen 
wenigen Sätzen bestehenden Verlängerungsantrag für den Genehmigungsinhaber nicht unzumutbar, eine 
Verlängerung zu beantragen. 
 
 
Bauplanungsrechtliche Genehmigungsvoraussetzungen  
 
Das gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wurde durch die Gemeinde Borchen mit Schreiben vom 
07.12.2023 erteilt.   
 
 
Immissionsbegrenzung – Schalltechnische Genehmigungsvoraussetzungen  
 
Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
war die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten im Genehmigungsver-
fahren nachzuweisen. Eine entsprechende Berechnung ist der Schallimmissionsprognose zu entnehmen.  
 
Bei Einhaltung der o.g. Nebenbestimmungen bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gegen die Er-
teilung der Genehmigung keine Bedenken.  
 
 
Immissionsbegrenzung – Schattenwurf der Windenergieanlage 
 
Durch die Errichtung und den Betrieb der beantragten Windenergieanlage kommt es zu einer zusätzlichen 
Belastung durch Schattenwurf. Diese Zusatzbelastung wurde in der Schattenwurfprognose der reko GmbH & 
Co .KG vom 30.05.2023 für die relevanten Immissionsaufpunkte genauer betrachtet.  
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Da es an einem Ort zu einer Zusatzbelastung durch Schattenwurf kommen könnte, die die Richtwerte über-
schreitet, wird an der geplanten Windenergieanlage ein Schattenwurfabschaltmodul installiert. Damit kann 
eine Richtwertüberschreitung vermieden werden.  
 
 
Natur- und landschaftsrechtliche Genehmigungsvoraussetzungen  
 
Begründung der geänderten Inhalts- und Nebenbestimmungen 
 
Beantragt ist eine Änderung des mit dem Genehmigungsbescheid Az. 41496-16-600 vom 14.12.2022 geneh-
migten Anlagentyps. Der genehmigte Zustand sowie die beantragten Änderungen sind in nachfolgender Ta-
belle gegenübergestellt. 
 

AZ STATUS WKA_TYP KW NH RD GH 

41496-16 (03) Genehmigt Enercon E 126 EP4 4.200 158,95 126,00 221,95 

41708-23 (03) Änderung Enercon E-175 EP 5 6.000 162,00 175,00 249,50 
 

Darüber hinaus wird ein Wechsel der Vermeidungsmaßnahme zur Reduzierung eines signifikant erhöhten 
Kollisionsrisikos für den Rotmilan beantragt. 
 

Bewertung aus artenschutzrechtlicher Sicht 

 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht führt die beantragte Typenänderung nicht zu einer gegenüber der ursprüng-
lichen Planung abweichenden Bewertung. 
 
Dem beantragten Wechsel der Vermeidungsmaßnahme zur Reduzierung eines signifikant erhöhten Kollisi-
onsrisikos für den Rotmilan ist in Anwendung des § 45b Absatz 3 Nummer 2 BNatSchG zuzustimmen. Bean-
tragt wird die Anordnung von Abschaltungen bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen entspre-
chend der Maßnahmenbeschreibung in Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG. Die Maßnahme ersetzt das bislang 
beauflagte Antikollisionssystem. Aufgrund der Nähe der geplanten WEA zu Gemeinschaftsschlafplätzen des 
Rotmilans (insbesondere im Bereich Mollerberg ab ca. 730 m östlich, aber auch im Bereich der südwestlich 
liegenden Restwaldzellen und Waldrandbereiche) ist die Abschaltung bei landwirtschaftlichen Nutzungser-
eignissen über den 31.08. (lt. BNatSchG) hinaus bis zum Ende der Schlafplatzzeit (30.09.) festzusetzen. Neben 
der Bodenbearbeitung mit Pflug ist die pfluglose Bodenbearbeitung als abschaltrelevantes Ereignis in die 
Auflage einzubeziehen. 
 
Begründung: 
 
Die geplante WEA liegt im Bereich eines Schwerpunktvorkommens des Rotmilans. Innerhalb des zentralen 
Prüfbereiches von 1.200 m um die WEA befinden sich bis zu zwei Brutplätze der Art (H1, H11). Nach den 
Ergebnissen der im Jahr 2021 von dem Büro Bioplan Marburg-Höxter GbR durchgeführten Raumnutzungs-
analyse erfolgt eine maßgebliche Nutzung des Vorhabengebietes insbesondere durch das den Horststandort 
H11 nutzende Brutpaar. Dieser Horststandort befindet sich ca. 730 m westlich der geplanten WEA im südli-
chen Waldrandbereich des Etteler Ortes. Der Horststandort H1 liegt östlich der geplanten WEA. Der 
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Aktivitätsschwerpunkt des diesen Horststandort nutzenden Brutpaares liegt abseits der WEA im Bereich des 
Sauertals. 
 
Es ist somit von einem maßgeblichen Rotmilan-Brutplatz im zentralen Prüfbereich von 1.200 m um die Wind-
energieanlage auszugehen. Für die diesen Brutplatz nutzenden Exemplare bestehen entsprechend § 45 Ab-
satz 3 BNatSchG Anhaltspunkte, dass deren Tötungs- und Verletzungsrisiko signifikant erhöht ist. Die signifi-
kante Risikoerhöhung kann vorliegend nicht auf der Grundlage einer Habitatpotentialanalyse oder der durch-
geführten Raumnutzungsanalyse widerlegt werden (siehe auch meine abschließende Stellungnahme zu Az. 
41496-16-600 vom 22.11.2022). Nach § 45b Absatz 3 Nummer 2 BNatSchG können zur Absenkung des somit 
anzunehmenden signifikant erhöhten Tötungsrisikos unter die Signifikanzschwelle Schutzmaßnahmen ergrif-
fen werden. Solche Schutzmaßnahmen müssen fachlich anerkannt sein und die signifikante Risikoerhöhung 
hinreichend mindern. Die Anlage 1 zum BNatSchG bestimmt, dass insbesondere die dort gelisteten Maßnah-
men fachlich anerkannt sind. Werden entweder Antikollisionssysteme genutzt, Abschaltungen bei landwirt-
schaftlichen Ereignissen angeordnet, attraktive Ausweichnahrungshabitate angelegt oder phänologiebe-
dingte Abschaltungen angeordnet, so ist für die betreffende Art in der Regel davon auszugehen, dass die 
Risikoerhöhung hinreichend gemindert wird. Es ist nicht ersichtlich, dass vorliegend ein vom Regelfall abwei-
chender Sachverhalt vorliegt. Dem Antrag auf Wechsel der Schutzmaßnahme für den Rotmilan ist daher zu 
entsprechen. Die Maßnahme ist vorliegend aufgrund der konkreten räumlichen Situation (Entfernung und 
Lage der WEA zu den Schlafplätzen am Mollerberg) – bei entsprechender zeitlicher Ausweitung bis zum Ende 
des Schlafplatzgeschehens und Einbeziehung der pfluglosen Bodenbearbeitung als abschaltrelevantes Be-
wirtschaftungsereignis – auch geeignet, die Risikoerhöhung zur Zeit des herbstlichen Schlafplatzgeschehens 
hinreichend zu mindern. 
 

Anpassungsbedarf aufgrund der Eingriffsregelung 

Das Vorhaben liegt im Außenbereich und stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 14 Abs. 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes i.V.m. § 30 Abs. 1 Ziff.4 des Landesnaturschutzgesetzes dar. 

 

Nach § 15 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in 
sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). 

 

Aufgrund der beantragten Änderungen geht ein gegenüber der ursprünglichen Planung abweichender 
Kompensationsbedarf einher. Dieser wurde in dem vorgelegten Landschaftspflegerischen Begleitplan (Büro 
für Stadt- und Landschaftsplanung Langenberg, 07.07.2023) ermittelt. 

 

Der Kompensationsbedarf für die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes beträgt demnach 2.612,5 m² 
(vorher: 1.975 m²). Die Kompensation erfolgt durch Zahlung eines Ersatzgeldes. Die Höhe der Ersatzgeld-
zahlung beträgt 19.071,25 € (2.612,5 m² x 7,30 €). 

Die für die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes errechnete Ersatzzahlung beträgt 59.251,34 € (vorher: 
55.555,43 €). 

Insgesamt ist ein Ersatzgeld von 78.322,59 € zu entrichten. 
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Umweltverträglichkeitsprüfung 

Durch die Antragstellerin wurde, zusammen mit den Antragsunterlagen eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
zum Änderungsantrag gem. BImSchG in Form einer Deltaprüfung zum Wechsel des bereits genehmigten An-
lagentyp Enercon E-126 EP 4 in Enercon E-175 EP5 vorgelegt. Diese Prüfung befasst sich mit den Änderungen, 
welche durch den Typenwechsel und die geringfügige Verschiebung der Anlagenstandorte entstehen.  

 

Der vorgelegte Prüfungsbericht stellt fest, dass sich gegenüber der Darstellung der UVS zum geplanten Vor-
haben aus dem Jahr 2016 durch die zusätzliche Höhe und die sich geänderten Standorte der WEA DO 1, DO 
2 und DO 4 keine wesentlichen Änderungen ergeben. Die in der UVS gemachten Aussagen sind nach wie vor 
gültig. Die Fachgutachten zu den Auswirkungen der auftretenden Schall- und Schattenemissionen sind zu 
beachten. 

 

V. VERWALTUNGSGEBÜHR 
 
Die mit diesem Bescheid erteilte Genehmigung ist auf Grund der §§ 13 Abs. 1 Nr. 1 und 14 Abs. 1 GebG NRW 
gebührenpflichtig.  
 

Die Festsetzung der Gebühr erfolgt in einem gesonderten Bescheid.   

 

 

 

VI. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster erhoben werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Brökling  
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VII. HINWEISE 
 
 
Baurechtliche Hinweise  

 
1.   Der Baubeginn der Windenergieanlage ist dem Amt für Bauen und Wohnen des Kreises Paderborn 

schriftlich anzuzeigen (§ 74 Abs. 9 BauO NRW). 
 
Turbulenzen 
 
2. ES wird darauf hingewiesen, dass das Turbulenzgutachten, sowie die dem Turbulenzgutachten zugrunde 

liegenden Lastenrechnungen sich auf die den jeweiligen Berechnungen zugrunde gelegten Eingangspa-
rameter beziehen und das Turbulenzgutachten somit nur unter den jeweiligen Randbedingungen (inkl. 
der im Gutachten aufgeführten Windpark- und Rotorblatt-, bzw. Anlagenkonfiguration und Windvertei-
lungen) Gültigkeit besitzt. Die Verantwortung hinsichtlich der Richtigkeit und Anwendbarkeit der ver-
wendeten Eingangsdaten obliegt den Gutachtern. Jede Änderung oder Abweichung kann eine gutacht-
liche Neubewertung der Standorteignung erfordern und somit zu einer Antragspflicht nach §15 bzw. § 
16 BImSchG führen.  
 

3. Bei sehr geringen Abständen zwischen zwei oder mehreren benachbarten WEA oder der WEA und bau-
lichen Objekten wird die Prüfung der Standsicherheit durch einen Baustatiker empfohlen, um eine mög-
liche gegenseitige Beeinflussung benachbarter WEA oder WEA und benachbarter baulicher Objekte 
durch die Nachlaufschleppe der (Turm-)Bauwerke und in Verbindung damit eine entstehende Schwin-
gungsanregung auszuschließen. 

 
Brandschutz 
 
4. Es wird darauf hingewiesen, dass es für die eindeutige Zuordnung der Windenergieanlage (WEA) bei 

Absetzten eines Notrufs erforderlich ist, die Anlagen mit der Kennzeichnung für Rettungspunkte der 
Feuer- und Rettungsleitstelle des Kreises Paderborn zu kennzeichnen, um Feuerwehr und Rettungs-
dienst zeitnah zur betroffenen Anlage entsenden zu können. Die Schilder müssen mindestens eine Höhe 
in Größe „A3“ haben und witterungsbeständig ausgeführt werden. Die Windenergieanlage ist außen am 
Turmfuß, rechts oder links neben der Tür in einer Höhe von 1,5 m bis 2,5 m über dem Boden, innerhalb 
der Anlage im Turmfuß, auf den einzelnen Ebenen sowie in der Gondel zu kennzeichnen.  
Zur eindeutigen Identifikation (Objektnummer) ist das System der Rettungspunkte/Objektnummern der 
Feuer- und Rettungsleitstelle des Kreises Paderborn zu verwenden. Die Grundfarben des Schildes sind 
rot-weiß. Das System besteht aus der Buchstabenkombination „PB“ gefolgt von einem Unterstrich und 
einer Zahlenkombination z.B. „PB_XXXX“.  Weiterhin müssen die Angaben „Im Notfall bitte angeben: 
Rettungspunkt“, „Notruf 112“ sowie „Sie befinden sich in Ort-Ortsteil“ enthalten sein. 
Im Einsatzleitrechner der Leitstelle werden zu dieser Objektnummer die Objektlage (Koordinaten) sowie 
weitere wichtige Daten hinterlegt. Einzelheiten wie z.B. Vergabe der Objekt-Nr. und Muster des Schildes 
sind mit der Brandschutzdienststelle (E-Mail: ReilingR@Kreis-Paderborn.de; Tel: 02955-7676-115) in 
Verbindung mit den Feuerwehrplänen abzustimmen. 

 
 
 
 
 

mailto:ReilingR@Kreis-Paderborn.de
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Hinweise der unteren Wasserbehörde 
 
5. Jegliche Abweichungen von den vorgelegten Antragsunterlagen, die wasserwirtschaftliche Belange be-

treffen, bedürfen erst nach Zustimmung der unteren Wasserbehörde des Kreises Paderborn umgesetzt 
werden.  
 

6. Sofern in diesem Bescheid nicht anders ausgeführt, gelten für die Errichtung und den Betrieb der An-

lage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen die Anforderungen der Verordnung über Anlagen 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905, AwSV) sowie die all-

gemein anerkannten Regeln der Technik i. S. d. § 62 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-

halts vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585 – WHG) i. V. m. § 15 AwSV (z. B. DWA-A 779). 

 

7. Alle Betriebsstörungen und sonstigen Vorkommnisse, die erwarten lassen, dass wassergefährdende 

Stoffe in einer nicht nur unerheblichen Menge austreten und in ein Gewässer oder eine Abwasseran-

lage gelangen, sind vom Antragsteller unverzüglich der Feuerwehr/Polizei zu melden. Dabei sind Art, 

Umfang, Ort und Zeit des Schadensereignisses möglichst genau anzugeben. 
 
 
Hinweise der unteren Abfallwirtschaftsbehörde 
 
8. Auf die verbindlichen Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung bei Baumaßnamen wird hingewiesen. 

 
9. Weitere Informationen zur Verwertungs- und Beseitigungsmöglichkeiten können bei der Abfallberatung 

des AV.E-Eigenbetriebes (Tel.: 05251/1812-0) erfragt werden.  
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VIII. ANLAGEN 

 
1. Auflistung der Antragsunterlagen 
 
Die nachfolgend aufgeführten Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung und bestimmen de-
ren Inhalt und Umfang. Die von der Genehmigung erfassten Anlagen sind nach Maßgabe der zu diesem Be-
scheid gehörenden und nachfolgend aufgelisteten Antragsunterlagen auszuführen, zu betreiben und instand 
zu halten, soweit nicht durch die in Abschnitt I – Tenor – aufgeführten Bestimmungen zum Inhalt und Umfang 
der Genehmigung oder durch die in Abschnitt III. dieses Genehmigungsbescheides festgesetzten Nebenbe-
stimmungen etwas Anderes vorgeschrieben wird. Die Antragsunterlagen sind insgesamt mit dem Genehmi-
gungsbescheid in der Nähe der Betriebsstätte zur Einsichtnahme durch Bedienstete der Aufsichtsbehörde 
aufzubewahren. 
 

Reg.-Nr. 
 

  

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Antrag gem. § 16 BImSchG 

2 Bauvorlagen  

3 Kosten 

4 Standort und Umgebung  

5 Anlagenbeschreibung 

6 Stoffe 

7 Abfallmengen / -entsorgung 

8 Abwasser 

9 Schutz vor Lärm und sonstigen Immissionen 

10 Anlagensicherheit 

11 Arbeitsschutz bei Errichtung und Wartung 

12 Brandschutz 

13 Störfallverordnung – 12. BImSchV 

14 Maßnahmen nach Betriebseinstellung 

15 Sonstiges 

 

Gutachten:  

- Artenschutzrechtliche Stellungnahme zum Änderungsantrag gem. BImSchG – 

Wechsel des bereits genehmigten Anlagentyp Enercon e-126 EP4 in Enercon EE-

175 EP5, Bioplan Höxter PartG, 23.08.2023 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Änderungsverfahren gem. BImSchG 

mitsamt Einschätzung zur optisch bedrängenden Wirkung, Büro für Stadt- und 

Landschaftsplanung Dipl. Ing. B. Langenberg, Kassel, 07.07.2023 

- Umweltverträglichkeitsprüfung zum Änderungsantrag gem. BImSchG – Deltap-

rüfung zum Wechsel des bereits genehmigten Anlagentyp Enercon E-126 EP4 in 

Enercon E-175 EP5, Bioplan Höxter PartG, 23.08.2023 
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2. Verzeichnis der Rechtsquellen 
 

4. BImSchV 
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)  

9. BImSchV 
Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV)  

12. BImSchV 
Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verord-
nung – 12. BImSchV)  

ArbSchG 
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - 
ArbSchG)  

ArbStättV Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)  

AVerwGebO NRW Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)  

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)  

BauGB Baugesetzbuch (BauGB)  

BauGB-AG NRW Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen (BauGB-AG NRW)  

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO)  

BauO NRW 2018  Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018)  

BaustellV 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – 
BaustellV)  

BetrSichV 
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
(Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV)  

BImSchG 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)  

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)  

DSchG NRW 
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmal-
schutzgesetz – DSchG NRW)  

ERVV 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verord-
nung - ERVV)  

GebG NRW Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW)  

GefStoffV Gefahrstoffverordnung  

KrWG 
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt-
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG)  
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LKrWG NRW 
Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 
- LKrWG) 

LNatSchG NRW 
Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG 
NRW)  

LuftVG Luftverkehrsgesetz (LuftVG)  

LWG NRW 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG NRW)  
 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

UVPG NRW 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Land Nordrhein-Westfalen (Landesumwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz - UVPG NRW)  

UWSchadAnzVO 
Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von umweltrelevanten Ereig-
nissen beim Betrieb von Anlagen (Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung - UWSchadAnzVO)  

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG)  

ZustVU NRW Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU NRW)  

 


